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Das Primat deutscher Politik im Generalgouvernement (GG) war die wirt-
schaftliche Ausbeutung, auf die eine Kolonisation der besetzten Gebiete
folgen sollte. Dass die Bevölkerung nur Objekt deutscher Kriegsziele im
besetzten Polen war, wurde durch deutsche und polnische Forschungen
bereits hinlänglich geklärt.1 Auf den ersten Blick scheint es deshalb schwie-
rig zu sein, von einer Nationalitätenpolitik deutscher Besatzungsbehörden
in den ostpolnischen Gebieten 1941 bis 1944 zu sprechen. Zwar wurden die
Bürger der Zweiten Polnischen Republik wegen ihrer ethnischen Zugehö-
rigkeit unterschiedlich behandelt. Jedoch geschah dies nicht etwa, um das
Nationalbewusstsein der einen gegenüber der anderen Gruppe zu stärken,
sondern zielte auf die ethnische Entmündigung und Versklavung der au-
tochthonen Zivilbevölkerung insgesamt ab. Durch die Eliminierung der
Träger des nationalen und kulturellen Bewusstseins unter den Polen, Ukrai-
nern und Juden und die Einschränkung von Bildungsmöglichkeiten sowie
des kulturellen Lebens sollte die polnische Vorkriegszivilisation innerhalb
kürzester Zeit zwangsweise in einen mittelalterlichen Feudalstaat trans-
formiert werden. Deutsche Rassenanthropologen entschieden über den
Wert der Bevölkerungsgruppen, die nicht mehr nach Nationen, sondern
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nach „Stämmen“ und „Menschenschlag“ (dinarisch, alpin, nordisch, ost-
baltisch etc.) klassifiziert wurden. Sie sollten über kein „National“-, son-
dern allenfalls über ein „Stammesbewusstsein“ verfügen:2 

„Es ergibt sich das Zukunftsbild eines Volkes, das keine Wissenschaft, Litera-
tur, Kunst, Musik auf höherer Ebene entwickeln kann und unter dem führenden
deutschen Volk von diesem gelenkte […] Funktionen des ungelernten Arbeiters
ausübt. Wenn diese Entwicklung in diesem Sinne folgerichtig weitergeht, dann
wird es […] eine geschlossene deutsche Oberschicht geben, die gesellschaftlich
[…] abgesondert, das Herrenvolk darstellt […]. Es ergibt sich […] eine Par-
allele mit den mittelalterlichen Zuständen, denn selbstverständlich wird auch
das kulturelle und wirtschaftliche Leben in seinen oberen Lagen von den Deut-
schen getragen werden […].“3 

Nicht die speziellen Eigenschaften der ethnischen Gruppen (gemeinsame
nationale Geschichte, Sprache und ein Nationalstaat wie im Fall der ehema-
ligen polnischen Titularnation) waren ausschlaggebend, sondern die rassi-
sche Herkunft bestimmte die Art des Umgangs der Besatzungsmacht mit
ihnen. Die grundlegende psychische Verfassung eines Volkes werde durch
seine rassische Konstitution bestimmt, die wiederum zu einer bestimmten
Geschichtsauffassung, zu einer bestimmten Weltanschauung führe, so ein
Beamter der GG-Verwaltung.4 Das anachronistische Paradigma der „Ras-
se“ ersetzte also das der „Nation“ und nivellierte somit ausnahmslos alle
sozial, historisch und kulturell geprägten Besonderheiten der verschiedenen
ethnischen Gruppen. Gleichzeitig wurde auf diese Weise eine theoretische
Kategorie eingeführt, um die Bevölkerung nach willkürlichen Kriterien in
„minderwertig“, „kulturunfähig“ bzw. „kulturschöpferisch“ und „herr-
schaftsfähig“ zu klassifizieren. Praktisch wurden Ukrainer, Polen und
Juden in diesem deutschen Wertekanon schlicht ihrer ethnischen und damit
politischen Identität beraubt. Ideologisch verbarg sich dahinter das von
Heinrich Himmler angeregte und von Hitler abgesegnete Modell der Schaf-
fung eines „Völkerbreis“ mit dem Ziel der „Entnationalisierung“.5 Die
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einzige Identität, die den Ukrainern und Polen in diesem System blieb, war
eine negative, nämlich die Identität der „Nichtjuden“.6

Hilfreich ist ein Vergleich mit der Nationalitätenpolitik der deutschen
Militärverwaltung in Litauen, Ostpolen und der Ukraine während des
Ersten Weltkriegs. Obgleich die preußischen Besatzer sich auch in den
Jahren von 1916 bis 1918 zivilisatorisch und anthropologisch den so ge-
nannten Ostvölkern gegenüber als überlegen betrachteten, war diese Politik
doch von einem konstruktiven Sendungsbewusstsein geprägt. Seinerzeit
strebten die Besatzer danach, nicht nur auszubeuten, sondern in den ehema-
ligen Nordostgebieten der Ersten Polnischen Republik eigene Vorstellungen
von Ordnung und Zivilisation umzusetzen. Diese „Aufbauarbeit“ war
Mittel zum Zweck für einen zukünftigen Cordon sanitaire deutschfreundli-
cher Ukrainer, Polen und Balten gegenüber dem sich in seine ethnischen
Einzelteile auflösenden russischen Reich.7 Anthropologische Betrachtungen
über das, wie es genannt wurde, „fremde Volkstum im Gebiete ,Ober
Ost’“ waren eher von Neugier an einer exotischen, fremden Welt als von
Ausrottungsgedanken geprägt.8 Der entscheidende Unterschied zu den
Jahren 1941 bis 1944 war gewiss, dass man bereit war, diesen Völkern
eine politische Rolle unter deutscher Hegemonie einzuräumen. Setzte der
NS-Staat auf Ansiedlung eines „volksdeutschen Bollwerks“9 und Marginali-
sierung der einheimischen Ethnien, verfolgte die deutsche Militärverwal-
tung in den ostpolnischen Gebieten ein nationalitätenpolitisches Konzept der
Konsolidierung nationaler Bestrebungen („Revolutionierung“).10

Die Niederlage des Kaiserreichs an der Ostfront legte Hitler bereits in
den zwanziger Jahren als „Schwäche“ aus und setzte daher militärisch auf
eine Annexionspolitik alten Stils: 

„Sie [die nationalsozialistische Bewegung] versteht unter Außenpolitik die
Sicherung durch Erhaltung der Freiheit und Beschaffung der notwendigen
Voraussetzungen zum Leben […]. Sie kennt kein Germanisieren oder Deut-
schisieren, wie dies beim nationalen Bürgertum der Fall ist, sondern nur die
Ausbreitung des eigenen Volkes. Sie wird im unterworfenen, so genannten
germanisierten Tschechien oder Polen niemals eine nationale oder gar völkische
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Stärkung erblicken, sondern eine rassische Schwächung unseres Volkes […].
Und vieles, was wir als selbstverständlich ansehen, erscheint dem deutschen
Bürgertum als unbegreiflich oder gar grauenhaft.“11 

Mit anderen Worten, eine zukünftige deutsche Nationalitätenpolitik in
Osteuropa habe sich der Blut-und-Boden-Ideologie Hitlers unterzuordnen.
In der Praxis wurde „Nationalitätenpolitik“ in den ostpolnischen Gebieten
aus dem Selbstverständnis der NS-Ideologen ein Instrument zur Unter-
drückung und Selektion der Bevölkerung. Die dazu nötigen Massenver-
brechen gegen unerwünschte ethnische Gruppen galten im Sinne derselben
Ideologie als „selbstverständlich“ (Hitler) und daher legitim. Der „völki-
schen Neuordnung“ lag die Befreiung zukünftigen deutschen Lebensraums
vom „Bastardierungsprozess“ zugrunde, was einer „volksbiologischen
Germanisierung“ den Weg ebnen sollte.12 

Die deutsche Verwaltung ging 1943 von einer Gesamtbevölkerung im
GG von 17 Millionen Menschen aus. Die Ostgebiete, hier ist an erster
Stelle der am 1. August 1941 gegründete Distrikt Galizien zu nennen,
waren mit rund 4,2 Millionen Einwohnern die bevölkerungsreichsten
Gebiete. 500.000 Juden aus diesem Verwaltungsbereich waren in der
Statistik bereits nicht mehr enthalten.13 Zu den „Volksgruppen“ zählte die
Besatzungsmacht die Polen (11 Millionen), Ukrainer (4 Millionen), Deut-
sche, „Goralen“ (80.000), Russen (13.000), Weißruthenen (5.000) sowie
einige Hundert Angehörige „kaukasischer Stämme“.14 Eine erhebliche
Wandlung seines „völkischen Gefüges“ – so ein Beamter der Innenver-
waltung der Regierung von Generalgouverneur Hans Frank – habe das GG
durch die Angliederung Galiziens erfahren. Dort stünden 3,3 Millionen (80
Prozent) Ukrainer rund 800.000 Polen gegenüber. Wenn der Krieg gewon-
nen sei, könne aus den Polen und aus den Ukrainern und dem, was sich da
herumtreibe, Hackfleisch gemacht werden. Aber im Augenblick komme es
nur darauf an, ob es gelingen werde, fast 15 Millionen Menschen eines
Volkes, das sich gegen die Nationalsozialisten organisiere, in Ruhe, Ord-
nung, Arbeit und Disziplin zu halten.15 
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Zur verwaltungspolitischen Kompetenzverteilung

Für den Krieg gegen die Sowjetunion 1941 wurden politische Erwägungen
langfristigen „ernährungspolitischen“ Zielen voll und ganz untergeordnet.16

Grundlage für die Verwirklichung dieses Ziels waren „Führererlasse“ für
die militärische, ziviladministrative und polizeiliche „Sicherung der neu
besetzten Ostgebiete“,17 denen zufolge eine schnellst mögliche Umwand-
lung der Militär- in eine Zivilverwaltung angestrebt wurde. Obwohl auch
die Wehrmacht in Befehlen ihrer Führung auf die neue Art der Kriegs-
führung vorbereitet worden war, bevorzugten der NS-Staat und die Beam-
ten der Zivilverwaltung in Zusammenarbeit mit dem Reichssicherheits-
hauptamt (RSHA), die „notwendigen Maßnahmen“ exekutieren zu lassen,
als dies der Militärverwaltung zu überlassen.18 Von Bedeutung für die
nationalsozialistische Führung waren in diesem Zusammenhang Vorbehalte
von Vertretern des Oberkommandos des Heeres (OKH) bezüglich der
„Behandlung politisch-polizeilicher Angelegenheiten“ gegenüber der ein-
heimischen Bevölkerung beim Überfall auf Polen durch SS-Verbände.
Diesen „Skrupeln“ begegnete das RSHA durch die Einführung eines Hö-
heren SS- und Polizeiführers (HSSPF) mit mehreren „Einsatzkommandos“
innerhalb der Militärverwaltung, aber dem direkten Befehl des Reichs-
führer SS (RFSS) unterstellt. 

Die Militärs standen aus Sicht der politischen Führung im Verdacht,
eine eigene Russlandpolitik auch gegenüber den einheimischen politischen
Kräften zu verfolgen, die aber aus Sicht der kolonialen Interessen des
Reiches nur hinderlich sein konnte.19 Deshalb waren schon drei Tage nach
dem Überfall so genannte Wehrmachtsbefehlshaber geschaffen worden.
Ihnen oblag zwar einerseits die militärische Sicherung, andererseits aber
sollten sie bereits die künftigen Reichskommissare bei der Verwaltung des
Landes unterstützen, ohne „die Ausnutzung des Landes für die Versorgung
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der kämpfenden Truppe“ zu vernachlässigen.20 Zur weiteren Einschrän-
kung der Befugnisse der Militärverwaltungsstäbe wurde vier Tage später
Hermann Görings Weisungsbefugnis „zur höchstmöglichen Ausnutzung der
vorgefundenen Vorräte und Wirtschaftskapazitäten“21 auch der Wehrmacht
gegenüber erlassen.22 Während die Zivilverwaltung in den übrigen besetz-
ten Gebieten, das betraf in erster Linie die geschaffenen Reichskommissa-
riate, künftig von Alfred Rosenberg als Reichsminister für die besetzten
Ostgebiete (RMbO) und einem gleichnamigen Ministerium verwaltet wer-
den sollten, unterstand Frank im GG ausschließlich Hitler.23 Allein im neu
besetzten Ostgalizien sowie in Wolhynien, als östlicher Teil der Zweiten
Polnischen Republik und nun mit der Hauptstadt Rowno westlicher Teil des
Reichskommissariats, war die exekutive Macht der örtlichen Zivilver-
waltung durch den Wehrmachtsbefehlshaber Ukraine bzw. die Armee-
befehlshaber, aber vor allem durch das RSHA unter Himmler einge-
schränkt.24 Mit anderen Worten: Die Besatzungspolitik in den ostpolnischen
Gebieten wurde ohne nationalitätenpolitische Rücksichtnahmen verfolgt,
wie von Görings Richtlinien zur ökonomischen Ausbeutung und Himmlers
rassenideologischen Vernichtungszielen vorgegeben.

Aus Sicht der Reichskanzlei war Erich Koch die verwaltungspolitische
Idealbesetzung in Bezug auf die Behandlung der einheimischen Bevölke-
rung. Im August 1941 wurde er zum Reichskommissar für die Ukraine
bestimmt. Während Frank im GG einen „Kompromiss“ aus Vernichtungs-
zielen und möglichst großer ökonomischer Ausbeutung anstrebte,25 sabo-
tierte Koch selbst diese Linie, wo er nur konnte. Frank unterschied zwi-
schen den ethnischen Gruppen lediglich in Hinblick auf die Kosten-Nutzen-
Rechnung. Dagegen diskriminierte der Reichskommissar der Ukraine die
autochthone Bevölkerung mit nahezu indifferenter Verachtung. An seine
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Beamten gab Koch folgende Richtlinie zur Behandlung der Zivilbevölke-
rung aus: 

„Wir haben sie befreit; im Gegenzug dürfen sie kein anderes Ziel kennen, als
für uns zu arbeiten. Da darf es keine menschliche Kameradschaft geben […].
Streng genommen sind wir unter Negern […]. Die Bevölkerung ist einfach
dreckig und faul […]. In meinem Gebiet wird jeder erschossen, der auch nur
ein Anzeichen von Intelligenz zeigt […].“26 

Koch setzte alles daran, um die von Rosenberg angeordnete siebenjährige
Schulpflicht für die einheimische Bevölkerung zu untergraben.27 Er redu-
zierte sie zunächst auf vier Jahre. Ab dem 12. Dezember 1941 ließ er dann
alle Schulen, außer die vierklassigen Volksschulen, schließen.28 Gegenüber
seinen Mitarbeitern äußerte er, dass selbst eine dreiklassige Grundschule
einen noch zu hohen Bildungsgrad der Einheimischen zur Folge habe.
Rosenberg gelang es nie, Koch von der Linie Franks zu überzeugen. Ro-
senbergs Überlegung war, dass das vorgesehene Schulsystem keine poli-
tisch unerwünschte einheimische Intelligenz hervorbringen würde, eine
Ausbildung aber dennoch notwendig sei, weil dadurch breitere Bevölke-
rungsschichten im deutschen Interesse mehr leisten und produzieren könn-
ten, als dies bei Analphabeten der Fall sei.29 

Generalgouverneur Frank fürchtete angesichts des Regimes seines
Kollegen Koch im benachbarten RkU um seine Art der „ökonomischen
Nationalitätenpolitik“ zur Ausbeutung des GG. Am 4. Dezember 1942 sah
er deshalb das „Verhältnis zu den Ukrainern“30 als gefährdet an. Im RkU,
so Frank, würden diese noch schlimmer behandelt als in der Zweiten
Polnischen Republik. Die Brutalität des Reichskommissars verurteile die
deutsche Besatzung in der Dniepr-Ukraine auch wirtschaftlich zum
Fiasko.31 Im Grunde ging es hier um zwei Strategien nationalsozialistischer
Wirtschaftspolitik im besetzten Ostpolen. Während Frank im GG die Kuh
(die dortigen Arbeitskräfte), die zum Melken vorgesehen war, nicht
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schlachten wollte, stand Koch für die radikale und rücksichtslose Aus-
beutung bzw. interpretierte die NS-Lebensraumideologie orthodox. „Lieber
Schmuck und Halsketten für die Einheimischen als politische Diskussionen
wie im GG“, war seine Devise.32 Die Politik Kochs, im Vergleich zum
Vorgehen Franks eher destruktiv, hatte nichtsdestoweniger auch demo-
graphisch-strategische Implikationen. War es für Frank im GG nützlich
gewesen, ein gewisses Maß an Ukrainisierung gegen den bestimmenden
polnischen Kultureinfluss zuzulassen, bestand im RkU eine solche Notwen-
digkeit nicht. In den meisten Gebieten des Reichskommissariats traf die
deutsche Politik auf eine ethnisch nahezu indifferente Gesellschaft, in der
sich nur eine Minderheit ihrer ethnischen Wurzeln bewusst war. Die über-
wiegende Mehrheit aber definierte sich mit Hilfe lokaler (die „Hiesigen“)
und nicht nationaler Kategorien.33 Dementsprechend waren hier ethnisch-
nationale Kategorien nahezu bedeutungslos, und der Einfluss nationalbe-
wusster Elemente hätte diese politische Gleichgültigkeit34 nur stören kön-
nen. 

Anders im Generalkommissariat Wolhynien. Hier bestand die Bevölke-
rung zu mehr als zwei Dritteln aus Ukrainern, die zwar politisch und
national durch den Widerstreit zwischen ukrainischen Kommunisten und
ukrainischen Nationalisten aus der Zeit der Zweiten Polnischen Republik
aufgestachelt worden waren, deren Aktivisten aber infolge der restriktiven
Nationalitätenpolitik Kochs ins GG geflüchtet waren. Immerhin funktio-
nierte die einzig legale Interessenvertretung für Angelegenheiten der eth-
nischen Gruppen im gesamten RkU, der Ukrainische Vertrauensrat in
Wolhynien. Auf Erlass Rosenbergs35 war der aus Poltava stammende
ehemalige Sejm-Abgeordnete Stepan Skrypnik als Leiter des Rates einge-
setzt worden, der sich am 31. August 1941 zu seiner ersten Sitzung zu-
sammenfand.36 In seinen „Richtlinien für die deutsche Politik in der Ukrai-
ne“ traf der Reichskommissar weitere Präventivmaßnahmen gegen jegli-
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37  Vgl. Liste führender Persönlichkeiten der ukrainischen Emigration, BAB, R 94/24.
38  Richtlinien für die deutsche Politik in der Ukraine, 11.1941–7.1942, BAB, R 94/2;

Mitteilungen des Rk Koch, 21.6.43, ebd., R 94/4b.
39  Rückführung ukrainischer Emigranten aus dem GG, 14.3.1942, BAB, R 94/4a.
40  SHMUEL SPECTOR, The Holocaust of the Volhynian Jews, 1941–1944, Jerusalem

1990.
41  Ereignismeldung UdSSR Nr. 34, Der Chef der Sicherheitspolizei und des SD,

26.7.1941, BAB, R 58/215.

chen ukrainischen politischen Einfluss. Um einen ungestörten Aufbau des
Kommissariats vornehmen zu können, sei es nötig, die Einreise aller „vor-
eiligen Elemente aus der Westukraine“ ins RkU zu stoppen, um damit zu
verhindern, dass sie Wirkung entfalten könnten.37 Die „Selbstverwaltung“
sollte ausschließlich aus Einheimischen gebildet werden, aber nicht über
Gemeinde- und Kreisverwaltungen hinaus, und stets unter der Leitung eines
deutschen Gebietskommissars. Religiöse Bindungen seien hingegen nicht zu
stören, es sei denn, sie würden politisch aufgeladen.38 Vor allem also vor
Emigranten fürchtete sich der Reichskommissar. Deren Rückführung sei
auf das „geringst mögliche Maß“ zu beschränken, vor allem bei Personen,
deren Tätigkeit sich politisch auswirke.39

Für die einheimische Bevölkerung in Wolhynien und im Distrikt Bialy-
stok, der ebenfalls dem Machtbereich Kochs zugeschlagen worden war,
bedeutete die deutsche Herrschaft eine dramatische Verschlechterung: Für
die wolhynischen Juden hatte sie die totale Vernichtung zur Folge,40 das
Leben von Polen und Ukrainern war vom reinen Kampf ums Überleben
gekennzeichnet. Religionsfreiheit hatten die ethnischen Gruppen im Ver-
gleich zur Bevölkerung in den ehemaligen sowjetischen Gebieten des RkU
schon vor dem deutschen Einmarsch genießen können. 

Die Versuche ukrainischer Nationalisten, an der Seite der vorrückenden
Wehrmacht innerhalb der ehemaligen ostpolnischen Gebiete, die von den
Sowjets verlassen worden waren, eine ukrainische Selbstverwaltung zu
errichten, wurden im Rahmen des RkU nach nur wenigen Wochen jäh
gestoppt. Noch bis Ende Oktober war das RSHA damit beschäftigt, einem
aus ihrer Sicht bedenklichem Laisser-faire der Wehrmachtsvertreter in den
rückwärtigen Heeresgebieten in Bezug auf diese Selbständigkeitsbestrebungen
Einhalt zu gebieten. Beklagt wurde der starke Einfluss der Organisation
Ukrainische Nationalisten, Bandera-Fraktion (OUN-B), deren Mitglieder von
der Wehrmacht für die Verwaltung in Wolhynien rekrutiert worden waren.41

In einem Resümee von Ende September 1941 musste die Sicherheitspolizei
sogar einräumen, dass es die OUN-B geschafft habe, sich „vielerorts den
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42  Ereignismeldung UdSSR Nr. 99, Der Chef der Sicherheitspolizei und des SD, 30.9.
1941, ebd., R 58/217; Fernschreiben von HBIX 29335 an AOK 11, 18.9.1941, BA-MA,
RH 20/11/333.

43  Denkschrift des Generalfeldmarschalls von Reichenau zur Ukrainerfrage, Abschrift
26.1.1942, ebd., RW 31/203; vgl die ähnlich lautende Analyse der Abwehr II bei Heeres-
gruppe Süd, 28.10.1941, ebd., RW 4/329.

Schein der Legalität“ zu geben.42 Nachdem deutsche Polizeieinheiten nahezu
das gesamte Verwaltungsnetz der bis dahin in Wolhynien dominierenden
Bandera-Fraktion der OUN zerschlagen hatten, fanden politische Bestre-
bungen der ukrainischen Nationalbewegung ab Mitte September 1941 fast
ausschließlich aus dem Untergrund statt. Das deutsche Vorgehen bot den
ethnischen Gruppen im Generalkommissariat Wolhynien keine Möglichkeit
für eigene Bestrebungen. Auf Ebene der Landkreise (Rajon) war eine
einheimische Verwaltung nur dort gestattet, wo diese aus Mangel an deut-
schen Beamten unerlässlich war. Deutschfreundliche Bestrebungen ukrai-
nischer Nationalisten waren nach der Konsolidierung der deutschen Zivil-
verwaltung unerwünscht. Die von der Berliner Kriegspropaganda verheiße-
ne „neue europäische Ordnung“, von der sich die Einheimischen – im
Vergleich zur Sowjetdiktatur – einen Gewinn an zivilisatorischen Elemen-
ten erwartet hatten, schuf in diesem Gebiet ein politisches, kulturelles und
wirtschaftliches Vakuum, eine Ordnung, die nur solange aufrechtzuerhalten
war, solange militärischer Friede herrschte. Besonders nach der deutschen
Niederlage bei Stalingrad und dem Vormarsch der Roten Armee durch das
RkU bewahrheitete sich bald, was Generalfeldmarschall Walter von Rei-
chenau bereits Anfang 1942 prognostiziert hatte: 

„Der letzte Bauer hat schließlich begriffen, daß der Deutsche nicht als selbst-
loser Befreier ins Land kam [...]. Äußerungen und Maßnahmen führender Beauf-
tragter des Reiches haben zudem den Eindruck aufkommen lassen, dass der Ukrai-
ne nur die Bedeutung eines kolonial auszubeutenden Gebietes zukomme […]. Nur
zu leicht kann aus einem Bundesgenossen, den man hätte haben können, ein
haßerfüllter Gegner werden. Wer die Geschichte der Ukraine kennt, weiß, daß sie
viele Jahrhunderte [...] für ihre nationale Unabhängigkeit gekämpft hat. Sie wird
nicht zögern, den Kampf auch gegen uns aufzunehmen, wenn es um ihre nackte
Existenz geht [...].“43

Als Mitte 1943 bereits mehr als die Hälfte des Generalkommissariats Schito-
mir unter Kontrolle entweder sowjetischer oder ukrainischer Partisanen stand,
beschlossen die Ukrainer das Machtvakuum durch die Etablierung einer
eigenen politischen Ordnung zu füllen. Der ethnische ukrainische Nationalis-
mus griff dabei auf die beiden Grundprinzipien deutscher Nationalitätenpolitik
als Eroberungspolitik zurück: Erstens die Entfesselung militärischer Pogrome
zur Vernichtung unerwünschter nationaler Gruppen und zweitens die Strategie
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44  ANDRZEJ MENCWEL, Gwiazda na starej chałupie (2), in: Gazeta Wyborcza, 22.–
23.6.2002.

45  Ein Bericht des SS-Führungsstabs für Bandenbekämpfung bestätigt, dass die UPA bis
Ende Juni 1943, also noch vor dem Vormarsch der Roten Armee in dieses Gebiet, nahezu
ganz Wolhynien unter ihre Kontrolle bringen konnte, HSSPF – Rußland-Süd – Führungs-
stab f. Bandenbekämpfung, 30.6.1943, BA-MA, RH 22/122.

46  Der Reichskommissar für die Ukraine an den Herrn Reichsminister Alfred Rosen-
berg, 25.6.1943, BAB, NS 19/1433.

47  Der Generalkommissar für Wolhynien und Podolien, 18.6.1943, ebd.

des Partisanenkriegs als Vernichtungskrieg. In den Jahren des Abzugs der
deutschen Besatzungsbehörden aus Ostpolen, 1943/44, wurde die polnische
Minderheitsbevölkerung zum Hauptfeind des integralen ukrainischen Na-
tionalismus, der seine Vorbilder im „integralen Antisemitismus“ der deut-
schen Besatzungspolitik suchte.44 Während des Rückzugs der Wehrmacht
wurde die Ukrainische Aufstandsarmee (Ukrains’ka Povstans’ka Armiia,
UPA) zur tonangebenden Macht in den ostpolnischen Gebieten. In den
Meldungen der OUN-B kommt die militärische Strategie der UPA zum
Ausdruck. An die Stelle der deportierten und ermordeten Juden wurde die
polnische Zivilbevölkerung als Hauptfeind gesetzt. Die Polen so zu be-
handeln wie die Deutschen die Juden, erschien den Ukrainern als legitimes
Mittel in diesem Krieg. Nach dem Rückzug der Wehrmacht und der deut-
schen Polizei und in Folge des Machtvakuums, das von der deutschen
Verwaltung zurückgelassen worden war,45 konnte die UPA endlich ihren
Plan, die so genannte antipolnische Aktion, verwirklichen. Da in der West-
ukraine die Polen als die letzten Gegner auf dem Weg zu einem monoeth-
nischen ukrainischen Nationalstaat galten, wurden diese zur Zielscheibe des
Terrors bei der Eroberung ukrainischen Lebensraums. 

Koch zeigte sich im Zusammenhang mit dem ukrainischen Aufstand vor
allem um die „Sicherung der heranwachsenden Ernte“ besorgt. In einem
zusammenfassenden Bericht über den „derzeitigen Stand der Bandenlage“
in Wolhynien sorgte er sich wegen der personellen Schwäche der deutschen
Gendarmerie und der Truppenpolizei: Man sei zu schwach, um gegen die
nationalukrainischen Banden, die zum Teil über 10.000 Mann und mehr
verfügten, ernstlich etwas auszurichten. Somit habe die Bevölkerung klar
erkannt, dass die deutsche Polizei völlig hilflos sei und ihr keinerlei Schutz
gewähren könne.46 Noch deutlicher hatte der Generalkommissar für Wolhy-
nien und Podolien eine Woche zuvor das ganze Ausmaß der Ohnmacht der
deutschen Exekutive geschildert: Es gebe in Wolhynien kein Gebiet, wel-
ches nicht bandenverseucht sei, sowohl die Wehrmacht als auch die Polizei
seien in keiner Weise mehr Herr der Lage.47 „Die Überfälle auf polnische
Siedlungen nahmen in diesem Monat einen derartigen Umfang an, dass die
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48  Ebd., Bl. 38.
49  MYKOLA LEBED’, UPA. Ukraïns’ka povstans’ka armiia. Ïï heneza, rist i diï u vyz-

vol’nii borot’bi ukraïns’koho narodu za Ukraïns’ku samostiinu sobornu derzhavu., Teil 1:
Nimets’ka okupaciia Ukraïny, Drohobycz 1993 (Neudruck der Originalausgabe von 1946),
S. 89.

50  Vgl. MICHAEL G. ESCH, „Gesunde Verhältnisse“. Deutsche und polnische Bevölke-
rungspolitik in Ostmitteleuropa 1939–1950, Marburg 1998, S. 324.

51  Der Generalgouverneur an den Herrn Reichsminister für die besetzten Ostgebiete,
16.9.1943, BAB, NS 19/1433.

52  Bei anderer Gelegenheit hatte sich Frank folgendermaßen zur Politik Kochs geäußert:
„Politik ist mehr als Gewalt. Die Gewalt ist eine lächerliche ABC-Angelegenheit. Die
Staatskunst beginnt jenseits der Gewalt […]. Ich bin […] dafür verantwortlich, daß in
diesem Raum für die deutsche Ostfront keine Rebellion im Rücken entsteht“, zit. nach:
Deutsche Politik, S. 181 f.

Bewohner der noch nicht überfallenden Ortschaften zu Tausenden die
Dörfer verließen und den bewohnten Städten zustrebten und sich freiwillig
zum Arbeitseinsatz im Reich meldeten.“48 

Bestärkt durch die Auflösungserscheinungen der deutschen Verwaltung
in Polesien und Wolhynien ernannte die UPA Wolhynien zur Wiege einer
ukrainischen Staatlichkeit, wörtlich zum Hoheitsgebiet der UPA („Republik
UPA“). In diesem Gebiet war die polnische Minderheit „unerwünscht“ und
wurde von der UPA aufgefordert, sich in „ihren eigenen unabhängigen
Staat“ zu begeben. Andernfalls sollte sie von der ukrainischen Armee
beseitigt werden.49 Damit folgte man also wohlgemerkt nicht der Nationali-
tätenpolitik im GG, sondern vielmehr der Theorie und Praxis der deutschen
Bevölkerungspolitik in Ostmitteleuropa. Die Entfernung einer als uner-
wünscht definierten Bevölkerungsgruppe war für die Nationalisten Voraus-
setzung für die Neuordnung dieser Gebiete im ukrainischen Sinn.50 Im
Kontext dieser Ereignisse beklagte Generalgouverneur Frank im September
1943 gegenüber Reichsminister Rosenberg dass „in den letzten Wochen
über 20.000 Personen aus Wolhynien wegen der dortigen Verhältnisse in
das Generalgouvernement geflüchtet“ seien. Frank sah dadurch die innere
Sicherheit im Distrikt Galizien gefährdet.51 Er wies jede Schuld am Er-
starken der UPA von sich und stellte vielmehr die Ukraine-Politik seines
Kollegen Koch im Reichskommissariat in Frage.52 Im Gegensatz zu Koch,
so Frank, sei es ihm durch eine entsprechende Politik gegenüber den an
sich polen- und sowjetfeindlich eingestellten ukrainischen Volkszugehöri-
gen aller sozialen Schichten gelungen, nicht nur Sicherheit und Ordnung
aufrechtzuerhalten, sondern auch „den ukrainischen Bevölkerungsteil zu
einer korrekten und zum Teil sogar hingebenden Mitarbeit heranzuziehen“.
Unverständlich sei ihm deshalb die Bitte, etwaige national-ukrainische
reichsfeindliche Bestrebungen wegen der Gefahr ihres Übergreifens auf das
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53  Der Generalgouverneur an den Herrn Reichsminister für die besetzten Ostgebiete,
16.9.1943, BAB, NS 19/1433.

54  EISENBLÄTTER, Grundlinien, S. 78; Richtlinien Franks an den Leiter der Dienststelle
für den Vierjahresplan Generalmajor Bührmann, 25.1.1940, S. 2 f.; Dok. 1375-PS, abgdr.
in: IMG, Bd. 27, S. 200-206.

55  ESCH, „Gesunde Verhältnisse“, S. 344.
56  Groener an OB Ost zu dort. Ia, 5.6.1918, BA-MA, Nl Groener N 46/173; vgl.

WINFRIED BAUMGART, General Groener und die deutsche Besatzungspolitik in der Ukraine
1918, in: GWU, Nr.21, 1970, S. 328: Baumgart hatte schon damals festgestellt, dass die
Ukraine 1918 der Sache, nicht der Form nach kein unabhängiger souveräner Staat gewesen war,
sondern ein „deutsches Generalgouvernement“ mit Erscheinungsformen, die an vergleichbare
Zustände des Zweiten Weltkrieges erinnerten.

57  Deutsche Politik, S. 181 f.

RkU im Distrikt Galizien sorgfältig zu beobachten.“53 Um Missverständ-
nissen gleich vorzubeugen, Frank machte sich keinesfalls die Sache der
nationalen Gruppen zu eigen, sondern suchte nach den effektivsten Wegen,
diese als Arbeitskräfte für das Reich „urbar“ zu machen. Schließlich war es
Frank, der Anfang 1940 als Beauftragter für den Vierjahresplan die Aus-
beutung aller mobilisierbaren Ressourcen des GG, darunter „Bereitstellung
und Transport von mindestens einer Million Land- und Industriearbeitern
und -arbeiterinnen ins Reich“ als Hauptmaxime seiner „Kolonial“-Ver-
waltung ausgegeben hatte.54 Franks Dilemma war, dass er seine Regie-
rungsbeamten Nationalitätenpolitik machen ließ. Doch der Spagat zwischen
der Anweisung Hitlers, das GG sowohl als Abschiebeterritorium als auch
als Arbeitskräftereservoir zu nutzen, und auf der anderen Seite, „Aufbau-
arbeit“ im GG zu leisten,55 war nicht zu vollziehen. Frank folgte somit
gewissermaßen den Resten einer konstruktiven deutschen Besatzungspolitik
in der Ukraine aus dem Ersten Weltkrieg, die der damalige Generalstabs-
chef Wilhelm von Groener im Sommer 1918 auf die Kompromissformel,
Einbindung „nationaler Faktoren“ und Ausübung „überwältigenden wirt-
schaftlichen Zwangs“,56 gebracht hatte. Mit dieser Tradition wurde nach
Errichtung der Zivilverwaltung in Ostpolen im Spätsommer 1941 zugunsten
einer Vernichtungs- und Siedlungspolitik auf Kosten der einheimischen
Nationalitäten, in erster Linie der polnischen Juden, gründlich gebrochen.
Frank sparte diesbezüglich nicht mit Kritik an der Berliner Nationalitäten-
politik in Ostpolen: 

„Wenn es nicht gelingt, dann kann ich vielleicht sagen: Ich habe 2 Millionen
Polaken umgebracht. Ob dann aber die Züge an die Ostfront fahren, ob die
Monopolbetriebe arbeiten, die jeden Monat 500.000 Liter Wodka und so und so
viele Millionen Zigaretten liefern, von der wir allein 450.000 t Getreide ans
Reich geliefert haben, das steht auf einem anderem Blatt.“57
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58  INGO LOOSE, Die Beteiligung deutscher Kreditinstitute an der Vernichtung der
ökonomischen Existenz der Juden in Polen 1939–1945, in: Die Commerzbank und die Juden
1933-1945, hg. v. LUDOLF HERBST/ THOMAS WEIHE, München 2004, S. 223-271.

59  Besprechungsprotokoll, Geheime Reichssache, zit. nach: ESCH, „Gesunde Verhält-
nisse“, S. 352.

60  Eine Vertiefung dieses Aspekts würde den Rahmen dieser Darstellung sprengen und
ist außerdem vergleichsweise gut erforscht, vgl. MUSIAL, Zivilverwaltung, S. 215 ff.

61  ESCH, „Gesunde Verhältnisse“, S. 343.

Die Verarmung der Bevölkerung stellte im Fall der polnischen Juden ein
wichtiges Bindeglied für die Genese der Judenvernichtung dar. Dabei war
die Vernichtung ihrer wirtschaftlichen Existenzgrundlage ein wichtiger
Zwischenschritt zu ihrer physischen Vernichtung. Das ist ein Aspekt, der
in der neueren Forschung noch nicht ausreichend gewürdigt wurde. So ist
etwa die endlose Diskussion zwischen der Haupttreuhandstelle Ost (HTO),
den Wohlfahrtsämtern und der regionalen Gauselbstverwaltung bezüglich
der Unterstützung von „ortsarmen Juden“ nicht weniger wichtig als die
Auseinandersetzung zwischen der deutschen Ghettoverwaltung in Litz-
mannstadt und der HTO über die Ansprüche an dem im Ghetto befindlichen
Eigentum aller Art. In diesem Kontext wird im Übrigen der fundamentale
Unterschied in der Behandlung jüdischer und nichtjüdischer polnischer
Staatsbürger und ihres Eigentums deutlich. Eigentumsbeschlagnahmungen
hatten bei Juden und Polen sehr unterschiedliche existentielle Folgen. Im
Fall der Juden standen sämtliche Unternehmen und Betriebe zur Beschlag-
nahme an, im Fall der Polen ging faktisch jedoch nur ein Teil der Betriebe
in kommissarische Verwaltung über, wohingegen vor allem kleine und
kleinste Betriebe – diejenigen, die den Deutschen als unverkäuflich galten
– im Besitz ihrer vormaligen Eigentümer blieben.58

Nationalitätenpolitik im GG musste also in erster Linie wirtschaftlich
effektiv sein. Diesbezüglich machte sich die Regierung des GG in Person
von Staatssekretär Josef Bühler auf der Wannseekonferenz am 20. Januar
1942 die bevölkerungspolitische Linie der SS zu eigen. Weil die Juden aus
ihrer Sicht Kosten verursachten und Bühler zufolge „arbeitsunfähig“ und
noch dazu „Seuchenträger“ seien, behinderten sie den wirtschaftlichen
Aufbau des GG und müssten daher „so schnell wie möglich aus dem Gebiet
des GG entfernt werden“.59 Dementsprechend tief war die Zivilverwaltung
in die Vernichtung der polnischen Juden verstrickt.60 Aber gleichzeitig
bemühte sie sich, Polen und Ukrainer für den Aufbau zu instrumentalisie-
ren, um so das GG zu einem leistungsfähigen Bestandteil des „Großdeut-
schen Wirtschaftsraums“ werden zu lassen bzw. mittelfristig in den deut-
schen Siedlungsraum einzubeziehen.61
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62  Antwort des Generalgouverneurs Dr. Frank zur Denkschrift vom 21. Juni 1941, in:
CIUS, t. 1, S. 316.

63  MIROSŁAW SYCZ, Spółdzielczość ukraińska w Galicji w okresie II wojny światowej,
Warszawa 1997, S. 245.

64  Diensttagebuch, S. 906.
65  Ebd., S. 552 ff.; vgl. MARTIN BROSZAT, Nationalsozialistische Polenpolitik, Stutt-

gart 1961, S. 80 ff.; EISENBLÄTTER, Grundlinien, S. 290 ff.
66  Dazu neuerdings: MARTYN HOUSDEN, Hans Frank. Lebensraum and the Holocaust,

Basingstoke u.a. 2003, S. 172-176.
67  „Durch Einsetzen der Zivilverwaltung würde die ukrainische Selbständigkeitsbe-

wegung in diesem Gebiet stark unterdrückt, weil die deutsche politische – und wirtschaftli-
che Führung einem straff organisierten Verwaltungsapparat eingegliedert ist“, zit. nach: Der

In wirtschaftlicher Hinsicht genossen ukrainische und polnische Staats-
bürger die relativ größte Freiheit. Insbesondere das ukrainische Genossen-
schaftswesen, vor allem die Lebensmittelproduktion, erlebte einen Auf-
schwung, nicht zuletzt deshalb, weil es von der deutschen Besatzungsver-
waltung mit nicht unerheblichen Investitionskrediten unterstützt wurde.62

Mirosław Sycz belegt in seiner aufschlussreichen Studie zum ukrainischen
Genossenschaftswesen in Galizien während des Zweiten Weltkriegs, dass
die ukrainischen Genossenschaften aus ökonomisch-logistischen Gründen
unangetastet blieben und zum „einzigen Partner für deutsche Wirtschafts-
institutionen“ im GG avancierten.63 In der Tat befürchtete Frank durch die
schlechte Behandlung der Ukrainer im RkU negative wirtschaftliche Folgen
für das GG: „Die Theorie von der totalen Ausrottung, der restlosen Ver-
sklavung, der völligen Rechtlosmachung ist ein schwerer Verstoß gegen die
Interessen unseres Vaterlandes.“64 Damit nicht genug: Als Frank im Som-
mer 1942 in seiner Eigenschaft als „Reichsrechtsführer“ der Partei in einer
Vortragsreihe an Universitäten im Reich öffentlich forderte: „Kein Reich
ohne Recht – auch das unsere nicht!“,65 wurde er auf Weisung Hitlers aller
seiner Parteiämter entbunden. Trotz des Drängens der „Kamarilla“ um
Himmler und den Leiter der Parteikanzlei der NSDAP, Martin Bormann,
hielt Hitler jedoch an Frank als Generalgouverneur fest, obwohl dieser
selbst im August 1942 Hitler seinen Rücktritt angeboten hatte.66

Der Anschluss Ostgaliziens an das GG am 1. August 1941 hatte zwei-
felsohne nicht nur verwaltungstechnische Gründe. Aus einem Schriftstück
der inneren Verwaltung geht deutlich hervor, dass es sich hierbei nicht
zuletzt um eine Maßnahme gegen den ukrainischen Nationalismus handelte.
Eine rein ukrainische Verwaltung sei wirtschaftlich von Nachteil, da auch
„nur bei teilweise ukrainischer Führung“ die politischen Auseinanderset-
zungen zwischen Polen und Ukrainern den wirtschaftlichen Aufstieg stark
hemmen würden, hieß es darin.67 Die „fremdvölkischen Gruppen“ sollten
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Krakau 1940, S. 4.
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70  FRITZ ARLT, Übersicht über die Bevölkerungsverhältnisse im Generalgouvernement,

(Volkspolitischer Informationsdienst der Regierung des GG, H. 3, 1940), S. 47.
71  N.V. ANTONIUK, Ukrains’ke kul’turne zhyttia v Heneral’nii Hubernii, Lviv 1997, S.

38-45.
72  Grundlegendes Dokument zum Thema der deutschen Zugeständnisse für die Ukrainer

im GG vgl.: Antwort des Generalgouverneurs zur Denkschrift der Ukrainer, 17 listopada
1939r., in: CIUS, t. 1, S. 48.

73  Statut UHA vgl.: VOLODYMYR KUBIIOVYCH, Ukraintsi v Heneral’nii Hubernii 1939–
1941, Chicago 1975, S. 454.

für sich selbst sorgen, ohne durch eine gemeinsame Arbeit zusammen-
geschweißt zu werden. Dabei ging man davon aus, dass die Ukrainer nicht
mit den Volksgruppen zusammenarbeiten würden, die sie bisher entrechtet
hatten (Polen und Juden).68 Das Regime von Frank benutzte die Ukrainer
als Speerspitze dieser divide-et-impera-Politik und erlaubte u. a. eine be-
schränkte Hilfsverwaltung und eine ukrainische Hilfspolizei. Man habe, so
Frank, im GG drei Bevölkerungskategorien. Die Ukrainer müsse man
einigermaßen gut behandeln, für sie müsse man eine gewisse Versorgungs-
garantie übernehmen, die Gründe dafür lägen Frank zufolge „auch in
unserer Polenpolitik“. Gleichzeitig müsse man die Ukrainer auch um einen
Grad unsicherer halten als die in deutschem Dienst stehenden Polen. Die
Ukrainer sollten vor allem Hilfe zur Selbsthilfe erhalten, da sie sehr selbst-
bewusst und außerdem zum großen Teil Selbstversorger seien.69 

Ideologisch wurde die bevorzugte Behandlung mit einer rassischen
Überlegenheit dieser gegenüber den Polen und Juden begründet. Zwar sei
es verfehlt, von einer „ukrainischen Rasse“ zu sprechen, festzustellen sei
aber, „daß […] besonders durch eine politisch-ideologische Sammlung der
Ukrainer eine Typisierung auch im Gesamten erfolgt ist, die zu einer
Abhebung der Ukrainer von den anderen Volksgruppen in rassischer Hin-
sicht führt“.70 In der Verwaltung durfte teilweise Ukrainisch gesprochen
werden, das ukrainische Schulwesen erlebte quantitativ einen rapiden
Aufschwung71 und die ukrainische autokephal-orthodoxe wie auch die
griechisch-katholische Kirche erfreuten sich neuer Glaubensfreiheit.72 Die
Regierung von Frank beabsichtigte mit der Installierung politisch bedeu-
tungsloser Selbsthilfeorganisationen73 nicht nur Polen und Juden gegen-
einander auszuspielen, sondern gleichsam Raum für nationalukrainische
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74  Vgl. DERS., Menii 85. Molode Zhyttia, Paris, München 1985, S. 90: „Ich erinnere
mich gut an die Worte des Gouverneurs […]:,Meine Herren, ihr werdet so viel haben,
wieviel ihr Euch erobert, aber erobert maßvoll’, dazu Kubiiovych in seinen Memoiren
selbst: ,Wir haben schnell gelernt, daß man die Deutschen vor vollendete Tatsachen stellen
muß, aber mit Maß.’“

75  BOGDAN KROLL, Rada Główna Opiekuńcza 1939–1945, Warszawa 1985, S. 94. 
76  Richtlinien für die Arbeit in den ukrainischen Hilfskomitees, 4.5.1940, BAB, R 52

III/6.
77  ARLT, Ordnung der Fürsorge, S. 33 ff.
78  EISENBLÄTTER, Grundlinien, S. 82.

Belange zu schaffen.74 Gleichwohl waren die Rechte des Ukrainischen
Hauptausschusses (UHA) stark limitiert. Das Komiteestatut war von der
Hauptabteilung der Inneren Verwaltung vorgeschrieben worden. Darin war
als vorwiegende Aufgabe des UHA vorgesehen, die deutsche Verwaltung
personell, logistisch und vor allem finanziell zu entlasten. Vorwiegend in
den Ressorts Ernährungshilfe für die Bevölkerung,75 Jugenderziehung
sowie Hilfe für Flüchtlinge und Evakuierte (vor allem aus der am 27.
Oktober 1939 der Sowjetukraine angeschlossenen Westukraine) und für die
Angehörigen von Kriegsgefangenen.76 Im Unterschied zur Jüdischen Sozia-
len Selbsthilfe und dem Polnischen Hauptbetreuungsrat (Rada Główna

Opiekuńcza, RGO) wurde der Ukrainische Hauptausschuss aus dem Budget
des GG mitfinanziert. Hingegen ernährte das polnische und jüdische Ko-
mitee aus Spenden der eigenen Mitglieder und zum Teil aus ausländischen
Mitteln große Teile der eigenen Bevölkerung. Der UHA verfügte über ein
entschieden größeres Maß an Selbstverwaltung. Seine karitative Tätigkeit
konnte er über ukrainische Genossenschaften refinanzieren. Zudem unter-
stützte die deutsche Ordnungsmacht den Aufbau einer sozialen Infrastruktur
für die Ukrainer u. a. durch den Bau von ukrainischen Krankenhäusern,
Kinderheimen und Sanatorien.77 

Der Historiker Gerhard Eisenblätter weist darauf hin, dass mit dieser
Art der Selbstverwaltung einerseits die Bevölkerung sich selbst überlassen
blieb, andererseits die deutsche Verwaltung entlastet wurde, möglichst
wenig Verantwortung übernahm und trotzdem ihre Interessen wahrnehmen
konnte.78 Die drei Hilfskomitees waren von der GG-Verwaltung installiert
worden, um konfliktträchtige Fragen der Versorgung, der medizinischen
Betreuung, des Schulwesens und der Kultur nicht auf die Besatzer zu
konzentrieren, sondern die „Wohlfahrt“ der Bevölkerung zur „Selbsthilfe“
zu überlassen. Zugleich folgte die Einrichtung dieser Selbsthilfeorganisatio-
nen einer definierten „volkstumspolitischen“ Linie aus Ausbeutung und
politischer Überwachung. Treffend beschrieben wurde dies von dem im
GG verantwortlichen Beamten für „Volkstumsfragen“: 
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79  ARLT, Ordnung der Fürsorge, S. 5.
80  UEBERSCHÄR, Dokumente, S. 338 ff.
81  Unter dem Namen „Ukrainisches Referat“ in der Hauptabteilung Innere Verwaltung

des GG unter Leitung des Veteranen der Ukrainisch-Galizischen Armee, Leutnant Alfred
Bisanz.

82  Vgl. ARLT, Übersicht, S. 46 f.: „durch die Emanzipationsbewegung der ukrai-
nischen Volksgruppe in den letzten Jahren ist ein Germanisierungsprozess eingetreten, der
in bezeichnender Weise zu einer gewissen Typisierung geführt hat […], der zu einer Abhe-
bung der Ukrainer von den anderen Volksgruppen in rassischer Hinsicht führte.“

83  PAUL OSTWALD, Die Ukraine und die ukrainische Bewegung, Essen 1916, S. 8 f.

„Die Grundsätze unserer Fürsorge- und Wohlfahrtsarbeit im GG sind also
politischer Art. Die Behandlung aller Fürsorge- und Wohlfahrtsfragen geschieht
nach deutschen rassischen und bevölkerungspolitischen Gesichtspunkten […].
Um indirekt Einfluss auf die Volksgruppen nehmen zu können, fällt der Für-
sorge die Aufgabe zu, die Fürsorge- und Hilfsmittel zu steuern und die Volks-
gruppen zu beobachten zur Sicherung gegen sozial bedingte politische Gegen-
bewegungen.“79

Die Regierung des GG lag damit genau auf der Linie des Rüstungsinspek-
teurs der Ukraine, der im Dezember 1941 unter Einbeziehung des GG von
einem bevölkerungspolitischen Massenproblem berichtete. Er gab zu be-
denken, dass wenn man die Juden und die Kriegsgefangenen umkommen
ließe und die Großstadtbevölkerung zum erheblichen Teil dem Hungertode
ausliefere, die Frage unbeantwortet bleibe, wer denn dann eigentlich Wirt-
schaftswerte produzieren solle.80

Die Aufwertung der Ukrainer vom Stiefkind der Zweiten Polnischen
Republik zum Musterschüler der Besatzungsmacht (z. B. hatten nur die
Ukrainer ihr „eigenes Ministerium“ bei der Regierung des GG)81 war
gewiss kein Verdienst der ukrainischen Eliten. Es war schlicht die logische
Konsequenz deutscher Besatzungspolitik in Ostpolen: Während der Trans-
formation des polnischen Rechtsstaats in eine Rassenhierarchie jüdischer
und slawischer Arbeitskräfte war die „Volksgruppe der Ukrainer“ (so der
zeitgenössische deutsche Sprachgebrauch) im Rahmen politischer (polnisch-
ukrainischer Antagonismus), aber vor allem im Sinne ideologischer Kriegs-
ziele anderen Ethnien gegenüber rassisch privilegiert.82 Hinsichtlich dieser
rassenanthropologischen „Sonderstellung“ der Ukrainer bestehen Analogien
zum deutschen Ukrainerbild während des Ersten Weltkriegs. 1916 sah man
den „Wert der ukrainischen Rasse“ darin, dass sich bei ihr mongolische
Einflüsse, wie sie bei den Russen im Körperbau noch zum Ausdruck kä-
men, nicht nachweisen lassen würden.83 Außerdem sähe er hier überall
diese blondköpfigen, blauäugigen Ukrainerkinder, ließ Hitler Mitte August
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84  CZESŁAW MADAJCZAK, Generalny Plan Wschodni, Warszawa 1990, S. 291.
85  IMG, Bd. 26, Nürnberg 1947, PS-864, S. 378 f.
86  CZESŁAW MADAJCZYK, Między neutralną wpólpracą ludności terytoriów okupowa-

nych a kolaboracją z Niemcami, in: Biuletyn Główniej Komisji Badania Zbrodni przeciwko
Narodowi Polskiemu, Nr. 34, 1992, S. 37.

1942 aus der Ukraine verlautbaren, während Himmler seinem Vorgesetzten
bestätigte, dass die Ukrainer von den Goten abstammten.84 

Unwillkürlich stellt sich in diesem Spannungsfeld zwischen „nationalso-
zialistischer Rassenordnung und Selbständigkeitsbestrebungen“ die Frage
nach der Positionierung zwischen Widerstand und Kollaboration seitens der
drei ethnischen Gruppen. Bezüglich der Ukrainer im GG kann nicht ein-
dimensional von einer Gruppe Kollaborateure gesprochen werden. Wenn-
gleich die gesellschaftliche Legitimität des UHA auf der Benachteiligung
des polnischen und jüdischen Komitees basierte, waren die Ukrainer doch
auch Teil der nach rassischen Kriterien untergeordneten Gesellschaft.
Zudem waren mit dieser Legitimität keine politischen Vorteile verbunden,
sondern es ging dem UHA in den ersten Jahren der Besetzung nur darum,
die Ausbeutung der eigenen Bevölkerung durch deutsche Behörden im
Vergleich zu anderen Gruppen „billiger Arbeitskräfte“85 geringer zu halten.
Dennoch: erst aus seiner relativ bevorzugten Stellung heraus vermochte es
der UHA, konsequent eine Strategie der Ukrainisierung in Südostpolen
anzuwenden. Mit Blick auf den im Jahr 1943 beginnenden polnisch-ukrai-
nischen Konflikt und im Kontext der Schwäche der deutschen Ordnungs-
macht waren durch die Arbeit des UHA in als ethnisch ukrainisch betrach-
teten Gebieten Ostpolens nicht zuletzt konkrete politische Ansprüche unter
der Bevölkerung geweckt worden. Wie bereits geschildert, wurden diese
nach deutschem Vorbild unter der Regie der OUN-B/UPA und gegen die
polnische Bevölkerung realisiert. Dieser Anspruch war gewiss das Ergebnis
einer ideologischen Kollaboration für eine „nationale Emanzipation“ durch
den UHA.86

Die Organe der Selbsthilfe waren die Kristallisationspunkte dreier völlig
verschiedener Alltagserfahrungen in einem multiethnischen Gebiet unter
deutscher Fremdherrschaft. In diesem Zusammenhang spielen die unter-
schiedlichen Ambitionen und Hoffnungen, die an die Arbeit der drei Ko-
mitees geknüpft wurden, eine entscheidende Rolle. Für die Ukrainer war
der Ukrainische Hauptausschuss nicht zuletzt Vehikel einer wirtschaftlichen
und kulturell-religiösen Aufwertung. Für die Polen war der Hauptbetreu-
ungsrat vor allem eine karitative Einrichtung, ebenso für die polnischen
Juden die Jüdische Soziale Selbsthilfe, allerdings war ihr Überleben unter
diesen Besatzern „nicht vorgesehen“. 
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87  Das Recht des Generalgouvernement, Bd. 1-2 mit Anhang: Das Recht des Distrikts
Galizien, hg. v. ALBERT WEH, Krakau 1941, hier vor allem relevant der Anhang das
Distrikt Galizien betreffend. 

88  Ebd., A 301: Erste Durchführungsvorschrift über die Einführung von Kennkarten im
GG, 13.6.1941.

89  Ebd., A 400: Verordnung über die Bestimmung des Begriffs ‚Jude‘ im GG, 24.7.
1940; A 405: Verordnung über die Kennzeichnung von Juden und Jüdinnen im GG,
23.11.1939.

90  Ebd., A 301: Erste Durchführungsvorschrift zur Verordnung v. 26.10.1939 über die
Einführung von Kennkarten im GG, 13.6.1941.

91  Ebd., A. 415: Verordnung über den jüdischen Wohnbezirk in Warschau, 19.4.1941.

Auch die hier skizzierte Nationalitätenpolitik war Teil einer Rassen-
politik, welche die ethnischen Gruppen viel direkter betraf. Anders formu-
liert: Nationalitätenpolitik war eine Art Steckenpferd der Zivilverwaltung
im GG. Politischer Alltag im GG war eine Besatzungspolitik unter Regie
des RSHA, die von Evakuierung, Zwangsumsiedlung und Arbeitszwang
gekennzeichnet war. Die Rechtsprechung im GG illustriert, wie nationalitä-
tenpolitische Maßnahmen als Feigenblatt für schlichte Vernichtungspolitik
dienten. Die unterschiedliche Behandlung der „Volksgruppen“ lässt sich an
kaum einem anderen Dokument so gut nachvollziehen wie anhand des
Gesetzkodexes für das Generalgouvernement.87 Im Allgemeinen galten im
Distrikt Galizien für die Nationalitäten dieselben Bestimmungen wie schon
im GG seit Oktober 1939. Grundsätzlich wurde zwischen „Angehörigen
des ehemaligen polnischen Staates“ (Polen, Ukrainer)88 und „Juden“ unter-
schieden, die nach deutschem Recht nicht mehr gemäß ihrer polnischen
Staatszugehörigkeit, sondern nach ihrer „Rasse“ zu identifizieren waren.
Juden hatten ähnlich wie „Zigeuner“ keine rechtsstaatliche Stellung. Dies
sollte nach außen durch den Judenstern noch unterstrichen werden.89 Sie
galten lediglich als „Bevölkerung“, während Ukrainer, Polen und „Gora-
len“ rassisch als „Nichtjuden“ galten, eine „Volkstums- oder Stammeszu-
gehörigkeit“ hatten und ihnen als Minderheiten und Angehörige des ehema-
ligen polnischen Staates eine rechtsstaatliche Stellung eingeräumt wurde.90

Die rechtliche Diskriminierung der Juden im Rahmen der völkerrechts-
widrigen Behandlung der gesamten Bevölkerung erstreckte sich auf alle
Lebensbereiche. Sie wurden durch dieses „Recht“ im Sinne der NS-Ras-
senideologie systematisch verfolgt und mittelbar durch zwangsweise Sepa-
rierung in übervölkerten und mit Lebensmitteln und Medikamenten absicht-
lich unterversorgten Wohnvierteln (im Amtsdeutsch: „Jüdischer Wohnbe-
zirk“91) dezimiert. Dabei sollten Hunger und die Verbreitung von Seuchen
und Krankheiten zynischerweise noch von den Juden selbst verwaltet
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92  Ebd., A. 411 und 412: Erste und zweite Durchführungsvorschrift über die Einset-
zung von Judenräten, 25.4. und 7.6.1940.

93  Ebd., A. 333: Erste Durchführungsvorschrift zur Verordnung v. 26.10.1939 über
die Einführung der Arbeitspflicht für die polnische Bevölkerung des GG, 31.10.1939.

94  Ebd., A 425: Verordnung über die Einführung des Arbeitszwangs für die jüdische
Bevölkerung des Generalgouvernements v. 26.10.1939; A 426: Erste und zweite Durch-
führungsvorschrift über die Einführung des Arbeitszwanges für die jüdische Bevölkerung
des Generalgouvernements, 11.12.1939.

95  Ebd., A 427: Zweite Durchführungsvorschrift über die Einführung des Arbeits-
zwanges für die jüdische Bevölkerung des Generalgouvernements, 11.12.1939.

96  Ebd., A 478: Dienstbefehl an die Judenräte für die Erfassung und Gestellung der
Juden zur Zwangsarbeit, 20.1.1940.

97  Ebd., A 435: Verordnung über die Pflicht zur Anmeldung jüdischen Vermögens im
GG, 24.1.1940.

98  Ebd., A 480: Verordnung über das Schächtverbot, 26.10.1939.
99  Ebd., A 490: Verordnung über die Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel durch Ju-

den im GG, 20.2.1941.
100  Ebd., A 495: Anordnung über die Einstellung von Päckchen und Paketen von jü-

dischen Auflieferern, 21.11.1941.

werden.92 „Arbeitsrechtlich“ galt für die Polen „öffentliche Arbeitspflicht“
gegen Entlohnung.93 Für die Juden hingegen galt Zwangsarbeitspflicht, die
noch um Meldepflicht und Ausgangssperre erweitert worden war.94 Nicht-
befolgung wurde mit einer Zuchthausstrafe von bis zu zehn Jahren
bestraft.95 Für die „Erfüllung des Arbeitszwangsdienstes“ hatten nach einer
Verfügung des HSSPF im GG, Friedrich Wilhelm Krüger, die Judenräte
selbst zu sorgen.96 Im Gegensatz zu ihren ehemaligen ukrainischen und
polnischen Mitbürgern waren es ausschließlich die Juden, die ihr Ver-
mögen restlos melden und damit de facto den Raub ihres Hab und Guts
durch den NS-Staat in die Wege leiten mussten.97 Das deutsche Rechtsver-
ständnis hatte also unvergleichlich viel mehr Einfluss auf ihren Lebensall-
tag, als das bezüglich der Ukrainer und Polen im GG der Fall war. Zeugnis
dessen sind u. a. das „Schächtverbot“ (unter dem Vorwand der „Tierquäle-
rei“)98, eine Auflage zur Benutzung des öffentlichen Personennahverkehrs99

und ein Verbot der Zustellung postalischer Sendungen von jüdischen Ab-
sendern (zur „Vermeidung von Seuchengefahr“).100 

Rechtliche Unterschiede zwischen polnischer und ukrainischer Bevölke-
rung in den ostpolnischen Gebieten ergaben sich vor allem aus Richtlinien
über die einheimische Gerichtsbarkeit. Zwar gab es im GG, in den Grenzen
bis 1. August 1941, eine polnische Jurisdiktion, doch wurden hier aus-
schließlich Rechtssachen verhandelt, die zuvor von deutschen Richtern
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101  Ebd., C 150: Verordnung über die polnische Gerichtsbarkeit im Generalgouverne-
ment, 19.2.1940.

102  Ebd., Gal C 145: Verordnung über die nichtdeutsche Gerichtsbarkeit im Distrikt
Galizien und die Überleitung der Rechtspflege in den ehemals sowjetischen Gebietsteilen,
19.10.1942.

103  Ebd., F 144: Erlass über die Anerkennung der ukrainischen Feiertage im GG,
5.4.1941.

104  Dr. Csaki: Eindrücke einer Vortragsreihe durch das GG 6.–11.12.1940, zit. nach:
Quellen zur Schulpolitik, Dokument Nr. 21.

105  TORZECKI, Polacy i Ukraińcy, S. 54; MĘKARSKI, Die Südostgebiete Polens zur Zeit
der deutschen Besatzung (Juni 1941 bis Juni 1943), in: JGO 34, 1968, S. 389; „Ukra|ns’ki
Shchodenni Visti“, 30.7.1941.

106  Ebd., 19.7.1941.
107  Ebd., 30.7.1941.
108  Ministerialrat Pax: Bericht über eine Bereisung des GG, zit. nach: Quellen zur

Schulpolitik, Dok. 129.

delegiert worden waren.101 Ähnlich wie im Distrikt Galizien, aber mit dem
entscheidenden Unterschied für die polnische Bevölkerung, dass hier als
Gerichtssprache Ukrainisch galt.102 Sinnbildlich für die rechtlich privile-
gierte Stellung der Ukrainer im GG steht der Erlass zur Anerkennung ihrer
kirchlichen Feiertage im GG.103

In den Augen der deutschen Besatzer waren Polen und Ukrainer im GG
zu Dienern des deutschen Herrenvolks bestimmt, wobei Ukrainer kulturell
und in Glaubensfragen bevorzugt behandelt werden sollten, während die
Juden als „drittes Volkstum“ galten, das dementsprechend „am schlechtes-
ten“ zu behandeln war.104 Auch die Bildungspolitik im GG war von einer
deutlichen ethnischen Differenzierung geprägt. Für die heranwachsende
Generation verbesserte sich die Lage im Vergleich zur Vorkriegszeit allein
für die Ukrainer. Der Generalgouverneur garantierte den Ukrainern 1941
Schulbildung in 929 ukrainischen Schulen und 200 Kursen für Analphabe-
ten.105 Der Vorsitzende des UHA, Volodymyr Kubiiovych, bezeichnete das
GG deshalb als „Hauch der Heimat“106 und „einen Quell des nationalen
Lebens“, welcher den Ukrainern unter polnischer und sowjetischer Besat-
zung versagt worden sei. Der Ausbau des ukrainischen Schulnetzes sei der
„wohlwollenden Haltung der deutschen Schulbehörden und der vollständi-
gen materiellen Sicherung durch den Staat“ zu verdanken.107 Seit Einglie-
derung der ostpolnischen Gebiete in das GG sei man, so ein GG-Offiziel-
ler, bemüht, ein eigenständiges ukrainisches Schulwesen mit einer ent-
sprechenden Lehrerausbildung aufzubauen.108 Hingegen wurden Judenräte
gezwungen, jüdische Schulen ohne Unterstützung der deutschen Verwal-
tung zu unterhalten, die nach deutschem Recht zynischerweise als „Privat-
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109  Das Recht, A 420: Verordnung über das jüdische Schulwesen im GG, 31.8.1940.
110  Quellen zur Schulpolitik, S. 230 f.
111  Ebd., am Ende der Denkschrift wird eine Absetzung Franks und der Regierungselite

im GG erwogen.
112  Nur marginal historisch erforscht ist bisher die Art und Anzahl der „Erfassung“ der

sog. Ostarbeiter aus dem GG, darunter vor allem der ukrainischen – von zentraler Bedeu-
tung dürfte dabei das Dok. 147 aus dem Kubiiovych-Nachlass sein, CIUS, Bd. 1, S.
546–549, aus dem am 26.3.1943 die Zahl von 400.000–500.000 ukrainischen Zwangs-
arbeitern im Reich, darunter 200.000 allein aus dem Distrikt Galizien, hervorgeht.

113  Polska – Ukraina trudna odpowiedź, hg. v. Naczelna Dyrekcja Archiwów Państ-
wowych, Warszawa 2003, S. 31.

114  Zu den Opferzahlen vgl. DIETER POHL, Der Völkermord an den Juden, in: Deutsch-
polnische Beziehungen 1939–1945–1949, hg. v. WŁODZIMIERZ BORODZIEJ/ KLAUS ZIEMER,
Osnabrück 2000, S. 130.

115  MUSIAL, Niemiecka polityka, S. 34.

schulen“ gelten sollten.109 Polnische Universitäten wurden unterschiedslos
geschlossen und höhere Schulen in technische Berufsschulen umgewandelt,
nur Grundschulen und Berufsschulen standen den so genannten Polen-
kindern offen.110

Im Frühjahr 1943 rechnete eine Denkschrift aus der Reichskanzlei
gründlich mit der bisherigen Regierungspolitik des Generalgouverneurs ab.
Frank wurden Versagen, übersteigertes Herrschergefühl, Eitelkeit und
Selbstgefälligkeit vorgeworfen und ihm unterstellten Beamten Bestechlich-
keit und „gemeinsame Sache mit den Juden“. Gleichzeitig wurde eine
deutlich härtere Linie gegenüber den Einheimischen eingefordert. Diese
sollte von Frank durch Rohstofferfassung für die deutsche Kriegswirtschaft
ohne Rücksicht auf die Ernährungslage der Einheimischen sowie die ge-
waltsame Erfassung von Zwangsarbeitern umgesetzt werden. Trotz dieser
Auflage wurde der Generalgouverneur angewiesen, soweit möglich, Trup-
pen aus der einheimischen Bevölkerung für den militärischen Kampf gegen
den Bolschewismus zu gewinnen.111 

Die Folgen dieser ethnisch differenzierten Nationalitätenpolitik im GG
sind in Bezug auf die Opfer allein für Polen und Juden aufgearbeitet.
Angaben über die Zahl ermordeter und zu Zwangsarbeit verschleppter
Ukrainer sind hingegen nur fragmentarisch überliefert.112 Als sicher gilt
aber, dass relativ mehr Ukrainer als Polen zur Arbeit ins Reich deportiert
worden sind.113 Nahezu drei Millionen Juden polnischer Staatsangehörigkeit
kamen infolge der deutschen Besatzungsherrschaft ums Leben. Davon sind
etwa 1,8 Millionen Juden in den Vernichtungslagern und etwa 900.000
Juden durch Erschießungen ermordet worden, rund 300.000 konnten über-
leben.114 Etwa 1.500.000 Polen ließen unter deutscher Herrschaft ihr Le-
ben.115 Ausgerottet mit vergleichbarer Intention wie die jüdische Bevölke-

OPEN ACCESS | Licensed under CC BY 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/
DOI https://doi.org/10.3790/978-3-88640-418-6.2009.253 | Generated on 2025-10-31 03:59:18



Frank M. Grelka276

116  SYCZ, Spółdzielczość, S. 159.
117  BAL, B 162/5162, Bl. 59 ff., 145 ff., 156-160; B 162/5165, Bl. 843 ff.; B

162/5166, Bl. 1198-1204; B 162/5178, Bl. 5330 f.; B 162/5180, Bl. 5787 f.; B 162/4130,
Bl. 109 f., 121.

rung wurden vor allem die polnische Intelligenz sowie qualifizierte Fach-
arbeiter. Grundsätzlich ist dabei dem Historiker Sycz zuzustimmen, der
feststellte, dass die neue politische Situation für die polnische Bevölkerung
schlicht eine „Besatzung“ bedeutete, während es sich aus Sicht der Ukraine
alleine um einen „Wechsel des Okkupanten“ handelte, „mit dem ein großer
Teil der ukrainischen Gesellschaft Hoffnungen auf Verbesserung ihrer
Situation verband“.116 Und die dritte Gruppe, also die Juden im GG, sahen
Sycz zufolge alleine in der karitativen Arbeit eine Perspektive für das
eigene Überleben.

Exekutoren dieser selektiven Nationalitätenpolitik auf der Ebene der
Lokalverwaltung in den polnischen Ostgebieten waren in der Regel Besat-
zungsbehörden mit deutschen und österreichischen Beamten. In der klein-
sten Verwaltungseinheit im Rahmen des Distrikts Galizien, den Land-
kommissariaten, waren dies in der Regel die „deutschen Gendarmeriepos-
ten“. Sie bestanden aus fünf bis zehn Polizeibeamten, die den SS-Einheiten
am jeweiligen Standort der Kreishauptmannschaft unterstellt waren. SS-
Kommandos kamen insbesondere zur Durchführung so genannter Juden-
aktionen in die Bezirke. Dort sekundierten ihnen lokale, als Polizeiposten
eingesetzte ukrainische Nationalisten. Der lokale Judenrat war für die
Organisation der örtlichen Ghettos sowie den „geordneten Abzug“ zu den
Exekutionsplätzen oder zur Deportation in die Vernichtungslager zuständig.
Die Aufgabe deutscher Bezirksarbeitsämter war die Vermittlung polnischer
und ukrainischer Zwangsarbeiter ins Reich.117

Betrachtet man diesen totalitären Makro- und Mikrokosmos deutscher
Herrschaft in Ostpolen von 1941 bis 1944 in seiner Gesamtheit, dann wird
deutlich, dass das primäre Ziel der deutschen Nationalitätenpolitik dort die
völlige Eliminierung einer ethnischen Gruppe war – der Juden. Die Be-
handlung der beiden anderen Gruppen war unterschiedlich: Die Polen
wurden weitgehend aus dem öffentlichen Leben ausgeschaltet, während die
ukrainische Minderheit eine deutliche Aufwertung in kultureller Hinsicht
erlebte. Gerade diese Erfolge im religiösen und Bildungsbereich provozier-
ten negative Reaktionen auf polnischer Seite. Zwar sicherte die Förderung
der ukrainischen Gruppe die Loyalität ihrer offiziellen Vertreter gegenüber
der Regierung des GG, dennoch gelang es nicht, die interethnischen Bezie-
hungen zu konsolidieren. Die Generallinie amtlicher deutscher „Ukrai-
nisierungs“-Politik im GG verfolgte die Beschränkung des Einflusses der
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organisatorisch und politisch mächtigsten ukrainischen Organisation in den
besetzten Ostgebieten, der OUN.118 Zur Machtsicherung wurden apolitische
ukrainische und polnische Selbsthilfeorganisationen gefördert, gleichzeitig
wurde die Liquidierung der polnischen und ukrainischen Nationalbewegung
angestrebt. Als dann aber die deutschen Behörden Ende 1943 den Rückzug
antraten, war es mit der ukrainischen Loyalität vorbei. Infolge der Unter-
drückung jeglicher Selbständigkeitsbestrebungen hatte die Besatzungsmacht
den polnisch-ukrainischen Konflikt vertieft und Auseinandersetzungen
provoziert. Zwischen den politischen und militärischen Vertretern der
polnischen und ukrainischen Nationalbewegung war eine Atmosphäre des
gegenseitigen Misstrauens und Hasses geschaffen worden. 

Im Namen einer selbständigen Ukraine übernahmen bewaffnete Verbän-
de der ukrainischen Nationalbewegung die Macht und wandten eliminatori-
sche Methoden der deutschen Nationalitätenpolitik in diesen Gebieten nun
selbst gegen die polnische Zivilbevölkerung an. Dieser Konflikt war deut-
lich von den Rahmenbedingungen deutscher Politik gegenüber beiden
ethnischen Gruppen geprägt. So hatten die deutschen Behörden in den
Ostgebieten der Zweiten Polnischen Republik polnische und ukrainische
Hilfspolizeieinheiten gebildet, die repressiv gegen die jeweils andere Grup-
pe vorgegangen waren. Im Verlauf der so genannten antipolnischen Aktion
der OUN/UPA klagten sich polnische und ukrainische Verbände gegensei-
tig der polizeilichen Kollaboration mit den Deutschen an. War im Jahr
1941 noch die „jüdisch-bolschewistische Verschwörung“ das propagan-
distische Leitmotiv der OUN-B, so war 1944 die Rede von „Fällen des
deutsch-polnischen Terrors“, die es im Namen der selbständigen Ukraine
zu bekämpfen gelte.119 

Im Kontext des Vormarschs der Roten Armee durch Ostgalizien im
Herbst 1943 versprach die OUN-B-Fraktion einem Vertreter des RSHA,
geheimdienstlich im Kampf gegen Bolschewismus, Kommunismus und
Polentum zusammenarbeiten zu wollen.120 Im Gegenzug forderte die
Bandera-Fraktion u. a. deutsche Unterstützung gegen polnischen Terror und
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Provokationen gegen die ukrainische Zivilbevölkerung.121 Die ukrainischen
Nationalisten waren erneut bereit, gegen einen gemeinsamen Feind mit den
deutschen Behörden zu paktieren. In den Folgemonaten konzentrierten sich
bis Anfang 1941 die Aktionen der ukrainischen Nationalpartisanen vor
allem auf die „Säuberung“ Ostgaliziens von polnischer Zivilbevölkerung.
Mit dieser Politik der „verbrannten Erde“ sollte die Machtübernahme
durch sowjetische Behörden in diesen Gebieten verhindert werden.122 Als
neue Qualität in den ukrainisch-polnischen Beziehungen darf bezeichnet
werden, was in einem SS-Bericht aus Ostgalizien vom Mai 1944 zum
„Volkstumskampf“ stilisiert wurde: 

„Der Volkstumskampf ist, durch die ukrainischen Banden hervorgerufen,
wieder erneut entfacht worden. Die Überfälle auf polnische Dörfer und Sied-
lungen und auf Liegenschaften nehmen in erschreckendem Maße zu. Bei diesen
Überfällen werden die Anliegen durch Brand vernichtet und die Polen, soweit
man ihrer habhaft wird, erschlagen oder erschossen. So wurden z.B. in der
Nacht zum 10.4.[1944] […] von […] 320 Gehöften 200 eingeäschert. Hierbei
sind etwa 200 Stück Vieh und 60 Pferde mitverbrannt. Von den Einwohnern
wurden 42 getötet und 19 verletzt. In der Nacht zum 12.4. wurden durch eine
nationalukrainische Bande die Liegenschaften Rzyczki und Hrobeno vollständig
und Hyjcze bis auf die Brennerei abgebrannt. Weiter wurden noch Zaborze,
Wendzin und Kurow abgebrannt. Am 14.4. wurde Stanislowka mit Brandmuni-
tion beschossen. Durch das entstandene Feuer brannte ein Teil der Ortschaft ab.
Insgesamt wurden im Monat April 1944 645 Polen durch die ,UPA‘ getötet.
Nachweislich ist diese Ziffer noch erheblich höher, da in vielen Fällen die
Spuren hinsichtlich der tatsächlich getöteten Polen durch die ,UPA‘ bewusst
verwischt wurden.“123

Der Mobilisierungsgrad der ukrainischen Nationalbewegung war trotz oder
gerade wegen der repressiven deutschen Besatzungsherrschaft bei Kriegs-
ende höher denn je zuvor. Auch das polnische Nationalbewusstsein stieg
durch die repressive Nationalitätenpolitik derart, dass das politische, kultu-
relle und militärische Leben der Polen in den Untergrund (Bildungsein-
richtungen, Untergrundarmee, Vertreter der polnischen Exilregierung) ver-
legt werden konnte. Trotz oder gerade wegen aller Repressionen konsoli-
dierte sich das polnische Nationalbewusstsein aus begründeter Feindschaft
und moralischer Überlegenheit gegen die Besatzungsmacht.
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Wirkungsvoll war die deutsche Nationalitätenpolitik in den ostpolni-
schen Gebieten in tragischer Weise allein in Bezug auf die jüdische Bevöl-
kerung Wolhyniens und Galiziens, die ab dem Frühjahr 1942 systematisch
ermordet wurde.124 Fatale Folgen hat die Besatzungspolitik für die
polnisch-ukrainischen Beziehungen bis heute. Sie war der eigentliche
Katalysator des Bürgerkriegs zwischen der Doktrin des status quo ante

bellum der polnischen Exilregierung und des aufgestauten bewaffneten
ukrainischen Nationalismus, der mit der „antipolnischen Aktion“ die Büch-
se der Pandora der seit 1918 bestehenden zwischenethnischen Beziehungen
öffnete. 

Fazit 

Durch den „Fall Barbarossa“ war Ostpolen und seine Bevölkerung seit
Sommer 1941 nur noch Teil eines rechtlosen Raumes, der erobert und
ausgebeutet werden sollte. Das ist das, was Vejas Liulevicius mit „Triumph
von Raum“ beschreibt, also die Umsetzung eines radikalen Mythos von
Osteuropa und den osteuropäischen Völkern in gewaltsame Aktionen als
integraler Bestandteil der NS-Ideologie und ihrer nationalitätenpolitischen
Umsetzung.125 Mit zunehmender Kriegsdauer zeichnete sich diese Willkür
der „europäischen Kriegswirtschaft“ in den besetzten Ostgebieten parado-
xerweise dadurch aus, dass man hier Lebensraum einschließlich seiner
Bevölkerung vernichtete, welcher ursprünglich als zukünftiges Ressourcen-
paradies „Großdeutschlands“ eingeplant worden war.126 Die Politik gegen-
über den ethnischen und nationalen Minderheiten war somit kein Kompro-
miss aus Einbindung „nationaler Faktoren“ und Ausübung „überwältigen-
den wirtschaftlichen Zwangs“ mehr. Mit diesem Konzept deutscher Besat-
zungspolitik in Osteuropa im Ersten Weltkrieg (Litauen, Ukraine, Polen)
wurde gebrochen. Somit kann hinsichtlich dieses Teilaspekts der Okkupa-
tionsforschung von einer neuen Qualität deutscher Besatzungspolitik ge-
sprochen werden.
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